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Über die öffentliche Sitzung des Landtages vom 2o, 11.1941 

beginn nachmittags *5 Uhr, 

Abwesend der AbgeMatt. 
Regierungsvertreter Üeg. Ohef Dr. Soop 

1. Beitritt zur Internationalen Usbereinkunft betr. die Aus- 

dbdes Viehhandels, 

Nachdem in der Konferenz die Angelegenheit seitens des Regie- 

rungavertrere erörtert und erklärt worden war, beschlieaat der 

Landtag einstimmig mit Rücksicht auf die der hiesigen Vithänd- 

lerschaft erwachsenen Vorteile den Beitritt zu dieser Ueberein" 

kunfte 

2e Gesetz betr. Abanderung des Schulgesetzes. 

Auf Grund der Vorbesprechung im Landtag beschliesst dr Landt ag 

einstimmig folgende Gesetzeaabanderung; 

" Art. 74 2oAbaatz des Schulgesetzes enthält folgenden Wort- 

laut: " Die Verpflichtung zum Besuche der Christenlehre besteht 

vom Austritt aus der Alltagsschule oder einer anderen Unter- 

richtsanstalt bis zum erreichten 17. Lebena jahrewo 

S. Abänderung des Gesetzes betr. Einftihrung von Fisohereikar- 

ten vom 3.101822. 

Prasident verweist auf die Vorsbeapreohung in der Konferenz� 

wonach der Fisohereipaohter die Fischereikarte gebührenfuei 

erh4M1t. In den Pachtbestimmungen soll jedooh erwähnt werden, 

dass nur ein Päohte freie Fiabhereikarte erhält. 

Der J'andtag beschliesst sodann bei 1 3ti me Enthaltung fol- 

geode Geaetzeaabanderung: 

Artol den Gesetzes Vom 
4M. 

1.1922 LdgBloNr. 5 erhält folgende 

Faa a uns z 

" Niemand darf unter Vorbehalt den letztes Absatz dienen 

Artikels ohne eine von der fürstlichen Legierung ausgestellte 

Fisohereikarte ( Fisohereilegitimatiion) im Fürstentum die Fi" 

scherei austtbeno 
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Der J3esitzer einer Fischereikarte hat diese bei Ausübung der 
Fischerei stets bei sich zu tragen und den öffentlichen UMMUMün 
Sicke rheiteorganen über verlangen vorzuteiaen. 

Das 4rmuler der Fischereikarte wird von der fürstl. Regierung 
im Verordnungswege festgestellt. 

Der Pisohereipäehter ist NUN unter Ausschluss 
der übrigen Mitpächter für seine Person von der Bezahlung ei- 
ner Gebühr befreit. 0 

Art. 2 des Gesetzes- vom 3.1.22 Lti. GB1. Nr. 5 erhält golgende 

Fassung: 

" Die Fischereikarten sind je nach Begehren der Partei wie 

folgt auszustellen: 

Karten für 
Karten für 
Karten für 
Karten für m 
Karten für 
Karten für 

1-2 jage 
1-7 Tage 
1 Monat 
1 halbes Jahr 
1 Jah r 
3 Jahre 

Gebühr P'r. S. w 
10. - if IT 

it � Eo. - 
�" 30, - 
"" 50. - 
"" loo. - 

Die Karten werden in der 4ecel nur für ein Pachtgebiet aue- 

gestellt. 

Iiir jeden weiteren Pachtbezirk erhöhen sich die Gebühren um 

20%, ". 

Die GesetzeaabänderunR wird ala nicht drinalioh erklärt. 

Bü'i' er 4h 41t die Ausatze für die Pischereikarten ßär weit 

iiberaetzt und ungeheuerlich und er empiehlt eine Besehrän- 

kung der Karteaausgabe. Der gewünaohte Erfolg werde nicht 

eintretena 
Die Punkte: 
4, Interpretation des Steuergesetzen betreffend die Beeten- 

- . ý.. _ý. 
erung des Erwerben aus der Bienenzucht 

S. Geaete Über die Erhebung einen Kriegazuschingee zur Ver- 

mögeneaº und Erwerbssteuer, und 

6. Wahl des Staatageriohtshofee 

werden verschobene 

7. Abänderung den Personen- und Gesellacbaftsreohtes betr, 

Namenaanderung und Adoption. 

Präsident klärt auf, dass ioskünftig die Festsetzung der GebUhu' 

ren für die Namensänderung von der Regierung festgesetzt werden. 

der Sandtag atimmt nach vorgenommener 2, a. 3. I+eaang der vor- 

gelegten Geeetze8 8derang einstimm#g zu, 

S% 
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8" Bedürfnisklausel für das Pti seurgewerbe" 
Aufgrund der Vorbesprechung im Konferenszinimer sieht der 

Landteig infolge der bestehenden Gesetze leider keine Möglieh- 

keit, die gewünschte Bedürfnisklausel für das Piseurgewerbe ein- 

zuführen, Der Antrag auf Ablehnung wird mit 2 Stimmenthaltungen 

angenomneno 

Die Punkte 9, lo und 11 der Tagesordnung werden ebenfalle vor- 

EJ ohoben4 

Die n:: bobste Sitzung wird für den kommenden Donnerstag,, den 

27011041 vormittags 9 Uhr festgesetzt. 

E_uB. Sohädler wünaoht, dass endlich das Gesetz betr, die Erlassung 

einer neuen Gewerbeordnung als erster Punkt auf der ný: tohaten 
j 
4. 
age13ordnung behandelt werden 

Präsident 
stellt fest, daas dieser Punkt schon mehr als erster 

auf der Tagesordnung figuriert habe, aber vom Landtes immer au- 

rüakgestellt worden sei, 

Schluss der Sitzung 5 Uhr. 
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